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1 E 8/25v:

Betreibende Partei vertreten durch
Eigentümergemeinschaft EZ 487, KG 47320 Fürlinger Langoth Obermüller Rachbauer
Rohrbach Rechtsanwälte GmbH & Co KG                  
Gartenstraße 8-10 Graben 27/Top 2.05
4150 Rohrbach-Berg 4020 Linz

   
Verpflichtete Partei
Asmir Hodzic
Gartenstraße 8
4150 Rohrbach-Berg
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Allgemeines
Auftraggeber

Bezirksgericht Rohrbach mit Beschluss vom 4. November 2025 (ON 4)

Gegenstand der Schätzung

Wohnungseigentum an Wohnung W 10 (660/8500 Anteile)

EZ 487, Grundbuch 47320 Rohrbach,
4150 Rohrbach-Berg, Gartenstraße 8

Zweck

Zwangsversteigerung

Wertermittlungsstichtag

10. Dezember 2025 (Tag der Besichtigung)
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Grundlagen der Schätzung

• Besichtigung der Liegenschaft am 10. Dezember 2025

 Anwesend: 
• Jasmina Hodzic
• Ing. Mag. Martin Reiter als Sachverständiger

      
• Grundbuchsauszug vom 18. November 2025
• Katasterplan
• Flächenwidmungsplan
• Nutzwertgutachten vom 17. Mai 1968
• Vertrag zur Begründung von Wohnungseigentum vom 26. März 1971
• Kaufvertrag vom 9. September 2015
• Einheitswertbescheid vom 1. Jänner 2019 (49 300-2-6601/9)
• Energieausweis vom 29. April 2024
• Jahresabrechnung 2024 vom 23. Mai 2025
• Auszug aus dem Einreichplan
• Auskünfte der Hausverwaltung OÖ Wohnbau Gesellschaft für den Wohnungsbau 

gemeinnützige GmbH, 4020 Linz, Blumauerstraße 46
• Eigene Grundpreissammlung
• Internetabfrage Geographisches Informationssystem Altlasten (GIS Altlasten)

• Einschlägige Fachliteratur insbesondere:
- Liegenschaftsbewertungsgesetz, Stabentheiner, 2. erweiterte Auflage, Manz 

Verlag, Wien 2005
- Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kleiber, Bundesanzeiger Verlag, 

10. Auflage 2023
- Immobilienbewertung Österreich, Bienert, Funk, 4., aktualisierte Auflage, 

Edition ÖVI Immobilienakademie 2022
- Liegenschaftsbewertung, Kranewitter, 7. Auflage, Manz Verlag, Wien 2017
- Der Wert von Immobilien, Seiser - Kainz, 1. Auflage, 2011
- Immobilien-Preisspiegel 2025, Wirtschaftskammer Österreich Fachverband 

der Immobilien- und Vermögenstreuhänder
- Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien, Ross-Brachmann, 30. Aufla-

ge, Theodor Oppermann Verlag 2012
- Die Nutzungsdauer von Gebäuden, baulichen Anlagen, gebäudetechnischen 

Anlagen und Bauteilen, Seiser, Seiser + Seiser Immobilien Consulting GmbH, 
2020  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Allgemeine Voraussetzungen und Annahmen der Bewertung

1. Das Gutachten wird nach den Bewertungsmethodiken des Liegenschaftsbewertungs-
gesetzes 1992, BGBl. 1992/150 erstellt. Es wird der Verkehrswert gem. § 2 Abs 2 LBG 
ermittelt.

2. Die Objekte wurden in den zugänglichen Bereichen besichtigt und begangen.

3. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes bei Liegenschaften, die üblicherweise der Er-
tragserzielung oder der betrieblichen Nutzung dienen, ist die Umsatzsteuer nicht be-
rücksichtigt, da die Vorsteuerabzugsmöglichkeit besteht. In allen anderen Fällen wer-
den die Werte einschließlich Umsatzsteuer angesetzt. Hingewiesen wird ausdrücklich 
auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. Sollte die 
zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verwertet wer-
den, ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen - eine even-
tuelle Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne 
Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltendge-
machte Vorsteuerbeträge anteilig zu berichtigen.

4. Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit.

5. Der derzeitige Bau- und Erhaltungszustand des Objektes wurde auftragsgemäß nur 
durch äußeren Augenschein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassif-
ziert.

6. Eine Prüfung des Gebäudes oder der Bestandseinheiten auf Systemsicherheit gemäß 
ÖNORM B4015 Erdbebenkräfte kann vom gefertigten Sachverständigen nicht durchge-
führt werden. Diese Art der Prüfung kann nur durch entsprechende Ingenieurkonsulen-
ten durchgeführt werden. Es können sich maßgebliche und wertbeeinflussende Ein-
schränkungen ergeben, welche nicht berücksichtigt sind.

7. Die Funktionsfähigkeit der elektrischen, sanitären und sonstigen Einrichtungen, sowie 
sonstiger Ver- und Entsorgungsleitungen wurde nicht überprüft. Deren ordnungsgemä-
ße Funktion wurde bei der Bewertung vorausgesetzt.

8. Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem 
Sachverständigen von Seiten des Auftraggebers bekannt gegeben wurden. Es wurden 
diesbezüglich keine Informationen bekannt gegeben. Der ausgewiesene Wert des 
Gutachtens basiert auf der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte und Las-
ten vorliegen.

9. Der fertigende Sachverständige geht aufgrund der getätigten Recherchen und erhalte-
nen Informationen davon aus, dass es sich bei der bewertungsgegenständlichen Lie-
genschaft weder um ein Baurecht noch um ein Superädifikat handelt.

10.Haftungen des Sachverständigen Dritten gegenüber sind ausgeschlossen. Dieses 
Gutachten ist ausschließlich für den oben genannten Zweck erstellt worden.

11. Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Wertermittlung einfließender Faktoren, 
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Er-
gebnis keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein.
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12.Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige ausdrück-
lich die Änderung und Ergänzung des Gutachtens vor. Das Gutachten wird auf die an-
geführten Unterlagen oder Informationen aufgebaut. Daraus ergibt sich, dass neue Un-
terlagen oder Informationen zu einer Änderung des Gutachtens führen können.

13.Die üblichen Untersuchungen haben keine Hinweise darauf ergeben, dass die Immobi-
lie von einer wertbeeinflussenden Kontaminierung, sei sie natürlichen oder chemischen 
Ursprungs, betroffen ist. Wird nachträglich festgestellt, dass die Immobilie oder ein be-
nachbartes Grundstück von einer Kontaminierung betroffen ist oder dass das Grund-
stück oder die Gebäude in einer Weise genutzt wurden oder werden, die zu einer Kon-
taminierung führen würde, könnte dies den ausgewiesenen Wert verringern. Dies gilt 
auch für die eingesetzten Baustoffe und -materialien der Baulichkeit. Es wird davon 
ausgegangen, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe eingesetzt wurden bzw 
keine Materialien vorhanden sind, die im Zuge der Entsorgung die Eluatklasse D der 
ÖN S2100 überschreiten, sondern auf Grundlage der Deponieverordnung 2008 eine 
Entsorgung auf einer Baurestmassendeponie zulassen.

14.Wertminderungen durch Kontaminationen oder Altlasten oder auch andere, die Liegen-
schaft entwertende, Altbodenverhältnisse sind nicht bekannt. Die Ermittlung des Um-
weltzustandes des Projekts- und Untersuchungsgebietes iS der ÖNORM S 2093 durch 
Erhebungen und Erkundigungen ist nicht beauftragt. Bei der Wertermittlung wird daher 
davon ausgegangen, dass „keine anthropologischen Veränderungen der natürlichen 
Zusammensetzung des Untergrundes oder von Bauwerken/Baulichkeiten, des Was-
sers oder der Luft durch Materialien oder Stoffe, die mittelbar oder unmittelbar schädli-
che Auswirkungen auf den Menschen oder die Umwelt haben können und zu erhöhten 
Aufwendungen, Haftungen oder Risiken des Eigentümers oder Nutzers führen" vorlie-
gen. Konkrete Aussagen über das Vorliegen einer Kontamination und der damit ver-
bundenen Sanierungskosten können erst auf Basis eines entsprechenden Sachver-
ständigengutachtens getroffen werden.

15.Bei Grundstücken, welche nicht im Grenzkataster verzeichnet sind, könnten sich bei 
einer Neuvermessungen Abweichungen vom Grundbuchstand ergeben.  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Befund
Allgemeines

Bei der zu bewertenden Liegenschaft handelt es sich um eine Eigentumswohnung.

Lage

Quelle: doris.at

In der Stadt Rohrbach gelegen.

Entfernungen (jeweils ins Zentrum):

Rohrbach         ca.     1 km
Linz         ca.   45 km 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Grundbuchsstand
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Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß geldlastenfrei.

Bestandsverhältnisse

Die Eigentumswohnung wird vom Eigentümer und seiner Familie genutzt.
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Grundstücksbeschreibung

Maße und Form, Topographie

Quelle: doris.at

unregelmäßige Grundstücksausformung, leichter Hang
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Flächenwidmung

Quelle: doris.at

Bauland - Wohngebiet

Bebauungsplan

Ein Bebauungsplan wurde nicht erhoben, da das Gebäude bereits fertig errichtet und eine 
Veränderung aufgrund des vorliegenden Wohnungseigentums unwahrscheinlich ist. 

Verkehrsverhältnisse

Verkehrsmäßig durch die asphaltierte Straße aufgeschlossen. 

Ver- und Entsorgung

ortsüblich vorhanden
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Altlastenatlas

Mit Abfrage vom 29. Dezember 2025 im Geographischen Informationssystem Altlasten 
(GIS Altlasten) scheint das Grundstück nicht auf. Weiterführende Untersuchungen wurden 
vom Sachverständigen nicht angestellt.

Die Bewertung erfolgt daher in der Annahme, dass keine Materialien und Stoffe vorhanden 
sind, deren Verunreinigung die Grenzwerte der Baurestmassendeponie überschreitet.
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Fotos

Ansicht von Norden

Vorzimmer

Küche
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Wohnzimmer

Zimmer

Zimmer
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Bad

Loggia

Kellerabteil
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Baulichkeiten

Baujahr: 1964 (lt. Energieausweis)

Geschoss: Erdgeschoss

Baufortschritt: Das Gebäude ist fertig gestellt.

Bauausführung: sozialer Wohnbau

Fenster: Kunststoff, tlw. Sonnenschutz

Türen: Türstöcke aus Holz, Türblätter aus Holz

Fußböden: Fliesen, Laminat

Heizung, Warmwasser: Gas (eigene Therme), Heizkörper

WC-Badausstattung: verfliest

Abwasserbeseitigung: Kanal

Bau- und Erhaltungszustand: durchschnittlich bis schlecht

Nutzung: Eigennutzung

Parkplatz: keine zugeteilten Parkplätze

Energieausweis: vorhanden (siehe Anhang)

Sonstiges: Die Wohnung wurde im Inneren saniert und befindet 
sich in einem brauchbaren Zustand.

Die Raumaufteilung wurde verändert. Diesbezüglich gibt 
es keine Zustimmung von der Eigentümergemeinschaft. 

Laut Auskunft der Hauverwaltung erfolgte bei den All-
gemeinbereichen eine Großinstandsetzung 2004 (Dach, 
DG-Dämmung 14 cm, Fassade 8 cm, Kellerfenster er-
neuert).
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Raumaufteilung

Der Plan stimmt teilweise nicht mit dem Naturstand überein. Das anschließende Schlaf-
zimmer an die Küche ist laut Nutzwertgutachten und in der Natur Teil der bewertungsge-
genständlichen Eigentumswohnung.

Die Raumaufteilung wurde geändert. Es wurden tragende Teile bei der Änderung mit ein-
bezogen. Eine Zustimmung der Eigentümergemeinschaft liegt nicht vor. 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Auszug aus dem Nutzwertgutachten vom 17. Mai 1968:

Ein Kellerabteil wird mit der Wohnung genutzt. Dieses ist aber weder im Nutzwertgutach-
ten, noch im Wohnungseigentumsvertrag zugeteilt. Diese Fläche stellt daher Allgemeinflä-
che dar.

Ein zugeteilter Parkplatz ist nicht vorhanden. Derzeit nutzt der Eigentümer der Wohnung 
einen Parkplatz vor der Liegenschaft. Dieses ist aber weder im Nutzwertgutachten, noch 
im Wohnungseigentumsvertrag zugeteilt. Diese Fläche stellt daher Allgemeinfläche dar.

Hinweis:

Die Flächen des Lageplanes und des Nutzwertgutachtens sind unterschiedlich, zudem 
wurde die Wohnung baulich verändert. In der Bewertung werden die Flächenangaben des 
Nutzwertgutachtens als Grundlage für dieses Gutachten angesetzt. 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Betriebskosten

Auszug aus der Jahresabrechnung 2024 vom 23. Mai 2025:
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Rückstände

Im Rückstandsausweis sind die Betreibungskosten der offenen Forderung der Hauseigen-
tümergemeinschaft enthalten.
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Darlehen

Laut Auskunft der Hausverwaltung vom 11. Dezember 2025 stehen keine Darlehen aus.

Beschlüsse Hausversammlung

Laut Auskunft der Hausverwaltung vom 11. Dezember 2025 gibt es keine bewertungsrele-
vanten Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft.

Einheitswert, Grundsteuermessbetrag

Auszüge aus dem Einheitswertbescheid:

Der Grundsteuermessbetrag bezieht sich auf die Gesamtliegenschaft. 

Ermittlung des Verkehrswertes 
Wohnungseigentum an Wohnung W 10 (660/8500 Anteile)

EZ 487, Grundbuch 47320 Rohrbach,
4150 Rohrbach-Berg, Gartenstraße 8



/25 34

c75/m0/y100/k0

c75/m0/y100/k0
50%

k50% k100%

Bewertung
Grundlagen

Auftragsgemäß wird der Verkehrswert der Liegenschaft ermittelt.

Die nachstehende Bewertung erfolgt unter Beachtung aller im Befund getroffenen Fest-
stellungen und unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse am Realitätenmarkt in Anlehnung 
der Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes (LBG) und der ÖNORM B 
1802.

Die Bewertung erfolgt nach dem Ertragswertverfahren, das für Eigentumswohnun-
gen, welche marktgängig am Markt vermietet werden können, das geeignete und üb-
liche Verfahren ist. Der Bodenwert wird im Vergleichswertverfahren ermittelt.

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erziel-
ten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sa-
chen sind solche, die hinsichtlich den Wert beeinflussenden Umständen weitgehend mit 
der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und 
geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- 
oder Abschläge zu berücksichtigen.

Der Sachwert ist die Summe aus dem Bodenwert und dem Bauwert. Bei der Berechnung 
des Bauwerts wird vom Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag ausgegangen und 
dieser um die technische (Alter, Baumängel, Bauschäden) und wirtschaftliche (zeitgemä-
ßen Bedürfnissen nicht entsprechender, unwirtschaftlicher Aufbau wie z.B. Grundrissge-
staltung, Geschosshöhe) Wertminderung gekürzt.

Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach 
dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen 
Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln.

Berechnung

Die Bewertung erfolgt rein kalkulatorisch exklusive Umsatzsteuer, wie dies in der Regel bei 
vermietbaren Objekten üblich ist.

Ermittlung des Verkehrswertes 
Wohnungseigentum an Wohnung W 10 (660/8500 Anteile)

EZ 487, Grundbuch 47320 Rohrbach,
4150 Rohrbach-Berg, Gartenstraße 8



/26 34

c75/m0/y100/k0

c75/m0/y100/k0
50%

k50% k100%

Vergleichswertberechnung Grundstücke

In der Urkundensammlung des Bezirksgerichtes Rohrbach wurden auf elektronischem 
Wege folgende Vergleichspreise erhoben:

Anmerkung zu den Vergleichspreisen:

Die Preise sind teilweise mit bereits bezahlten Aufschließungskosten und teilweise ohne 
bezahlte Aufschließungskosten in den Kaufpreissammlungen vorhanden.

Soweit dies möglich und bekannt ist, wird dies in der Bewertung entsprechend berücksich-
tigt. 

Katastralgemeinde Grundstücke Jahr
TZ m² Kaufpreis Kaufpreis/m² 

47320 Rohrbach 1323, 1324/1, 
1330/1

2025
1025/2025 1.491 € 250.000,00 € 167,67

47320 Rohrbach 1207/13 2025
713/2025 920 € 101.200,00 € 110,00

47320 Rohrbach 133/8 2025
3015/2025 682 € 105.000,00 € 153,96

47320 Rohrbach 1101/7 2024
2177/2024 372 € 24.180,00 € 65,00

47320 Rohrbach 1295 2024
1340/2025 4.423 € 913.073,00 € 206,44

47320 Rohrbach 142/13 2024
488/2025 122,68 € 19.471,38 € 158,72

47320 Rohrbach 154/36 2024
2437/2024 571 € 70.000,00 € 122,59

47320 Rohrbach 3270/14 2023
2648/2023 909 € 69.084,00 € 76,00

47320 Rohrbach 1324/1, 
1324/3

2023
2795/2023 9.155 € 295.878,00 € 32,32

47320 Rohrbach 90/8 2023
3103/2023 1.051 € 126.000,00 € 119,89

Durchschnitt € 121,26
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Bodenwert

Aufgrund der vorhandenen Vergleichspreise und Anpassung an die Lage, Dichte der Ver-
bauung, Zeit udgl. wird der Basiswert pro m² mit € 150,-- festgesetzt.

Ertragswert

Langfristige Miete:

Immobilienpreisspiegel 2025, Rohrbach:

Mietwohnungen - sehr gute Wohnlage, brauchbarer Zustand bis 50 m²: € 7,99 pro m²
Mietwohnungen - sehr gute Wohnlage, brauchbarer Zustand ab 50 m²: € 7,39 pro m²

Mietwohnungen - gute Wohnlage, brauchbarer Zustand bis 50 m²: € 6,94 pro m²
Mietwohnungen - gute Wohnlage, brauchbarer Zustand ab 50 m²: € 6,42 pro m²

Es ist von einem Basismietwert von € 7,-- pro m² netto (Wohnnutzfläche) aufgrund der 
Lage des Gebäudes, der Loggia, der Größe und der vorhandenen Raumaufteilung auszu-
gehen.

m² €/m² € gesamt

Bauland 2.279 € 150,00 € 341.850,00

Bodenwert 2.279 € 341.850,00

Wohnung W 10 (660/8500 Anteile) € 26.543,65
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Zinssatz:

Laut den vorliegenden Empfehlungen (insbesondere Hauptverband der Allgemein beeide-
ten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen) wird ein Zinssatz von 2,5 % bis 4,5 % 
für derartige Liegenschaften in guter Lage empfohlen.

Aufgrund obiger Ausführungen und der derzeitigen Lage am Immobilienmarkt wird der 
Zinssatz mit 3 % festgesetzt. Dies entspricht den Gegebenheiten des Immobilienmarktes.

Das Risiko bezüglich der Veränderung der Raumaufteilung und der möglichen damit ver-
bundenen Kosten ist im Zinssatz berücksichtigt.

Restnutzungsdauer Gebäude:

Die Restnutzungsdauer wird aufgrund des Gesamtzustandes und des Alters des Gebäu-
des mit 30 Jahren angesetzt. Es wird bei einem Gebäudealter von von ca. 61 Jahren von 
einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen. Das fiktive Alter wird mit 50 
Jahren festgesetzt.

Instandhaltungskosten:

Die Instandhaltungskosten werden unter Berücksichtigung des Alters der Wohnhausanla-
ge mit ortsüblichen 20 % des Rohertrages angesetzt.

Mietausfall:

Das Mietausfallwagnis wird mit ortsüblichen 5 % angesetzt.

Betriebskosten, Verwaltung:

Die Betriebskosten und die Verwaltungskosten werden mit je 1 % der Einnahmen ange-
setzt. Dies betrifft nicht auf die Mieter umlagefähigen Kosten sowie nicht einbringbare Be-
triebskosten und Leerstandskosten.

Sanierung, Baumängel:

Derzeit sind keine größeren Sanierungskosten zu erwarten.

Ermittlung des Verkehrswertes 
Wohnungseigentum an Wohnung W 10 (660/8500 Anteile)

EZ 487, Grundbuch 47320 Rohrbach,
4150 Rohrbach-Berg, Gartenstraße 8



/29 34

c75/m0/y100/k0

c75/m0/y100/k0
50%

k50% k100%

ERTRAGSWERT

Bodenwert: € 26.543,65

Wert der baulichen Anlagen:
Wohnung 88,15 m² € 7,00 € 7.404,60
Jahresrohertrag € 7.404,60

abzüglich:
Verwaltungskosten 1,00 % € 74,05
Betriebskosten 1,00 % € 74,05
Instandhaltungskosten in Prozent des 
Rohertrages 20,00 % € 1.480,92
Mietausfallwagnis 5,00 % € 370,23

Liegenschaftsreinertrag € 1.999,25 € 5.405,35

abzüglich:
Verzinsung des Bodenwertes € 796,31
Jahresreinertrag der baulichen Anlagen € 4.609,04
Zinssatz 3,00 % 103,00 %
Restnutzungsdauer in Jahren 30
Vervielfältiger 19,6004

Ertragswert der baulichen Anlagen € 90.339,03

abzüglich:
Wertminderung wegen Baumängel oder 
Bauschäden (Sanierung) € 0,00
Abschlag / Zuschlag wegen sonstiger 
wertbeeinflussender Umstände € 0,00

€ 0,00
Ertragswert der Gebäude € 90.339,03
Bodenwert € 26.543,65

Ertragswert der Liegenschaft € 116.882,67
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Verkehrswert Liegenschaft

Es ist keine Marktanpassung vorzunehmen.

Begründung:

• Nachfrage

Verkehrswert €

Ertragswert € 116.882,67

Marktanpassung 0,00 % € 0,00

Verkehrswert € 116.882,67

Verkehrswert gerundet € 117.000,00
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Zusammenfassung

Luftenberg, am 30. Dezember 2025

Verkehrswert - geldlastenfrei, bestandsfrei

Wohnungseigentum an Wohnung W 10 (660/8500)
EZ 487, Grundbuch 47320 Rohrbach,
4150 Rohrbach-Berg, Gartenstraße 8

€ 117.000,00

- offene Forderungen der Hausverwaltung 
(Eigentümergemeinschaft) per 10. Dezember 2025 -€ 4.076,21

Verkehrswert unter Berücksichtigung der offenen Forderungen € 112.923,79
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Anhang
Auszug aus dem Energieausweis  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